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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

Die Stadt Heide ist ein anerkannter Fremdenverkehrsort und bildet als Kreisstadt des Kreises 

Dithmarschen den wirtschaftlichen Mittelpunkt der südlichen Westküste Schleswig-Holsteins. Die 

Stadt selbst hat rund 22.000 Einwohner und nimmt als Mittelzentrum die Versorgung des Nahbe-

reichs mit rund 36.500 Einwohnern sowie die Versorgung des Mittelbereichs mit etwa 70.000 Ein-

wohnern wahr. 

Das Land Schleswig-Holstein hat 1998 ein Programm ĂFahrradfreundliches Schleswig-Holsteinñ 

verabschiedet, um das Radfahren im nördlichsten Bundesland attraktiver zu gestalten. Auch in der 

Stadt Heide wurden in den letzten Jahren einzelne Aktivitäten zur Attraktivitätssteigerung des Rad-

verkehrs durchgeführt, es fehlte allerdings bisher an einem fundierten Fach-Rahmenplan für die 

Radverkehrsentwicklung, der eine systematische und langfristig angelegte Radverkehrsförderung 

ermöglicht. Mit dem 2017 von der Ratsversammlung beschlossenen Masterplan Mobilität für die 

Region Heide, der die Leitlinien für die künftige Verkehrsentwicklungsplanung setzt sowie dem 

Fahrradforum und der AG Mobilität wurden in letzter Zeit bereits gute Grundlagen geschaffen, das 

Thema Radverkehr klimafreundliche Mobilität zukunftsorientiert voranzutreiben.  

Die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes ist als wichtige Maßnahme bereits im Masterplan Mo-

bilität verankert. Im Jahr 2018 wurde daher von der Stadt Heide ein Radverkehrskonzept ausge-

schrieben und im Sommer 2018 an das Gutachterkonsortium aus den Büros urbanus GbR, Lübeck 

und PGV Dargel Hildebrandt GbR, Hannover vergeben. Mit dem Radverkehrskonzept möchte die 

Stadt Heide eine attraktive Alternative zur Kfz-Nutzung aufbauen und durch eine höhere Radver-

kehrsnutzung den Energieverbrauch und den Abgasausstoß reduzieren sowie die Lebensqualität 

in Heide verbessern. Dazu bedarf es einer zukunftsorientierten Entwicklungsstrategie und eines 

praxisorientierten Fahrplans zur Umsetzung konkreter Maßnahmen. Das Radverkehrskonzept wird 

als Klimaschutz-Teilkonzept im Programm Nationale Klimaschutzinitiative vom Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert. 

Die Bedeutung des Radverkehrs hat sich in den letzten Jahren erheblich gewandelt. Ob E-Bike, 

Faltrad oder Lastenrad, die Anforderungen an Infrastruktur und Service sind erheblich gestiegen. 

Zugleich wurden die Regelwerke und die StVO mit den Verwaltungsvorschriften erweitert. Das 

Radfahren auf der Fahrbahn ist heute in vielen Fällen legitimiert oder sogar vorgeschrieben. Fahr-

radfreundliche Vorbildstädte zeigen, wie eine moderne Radverkehrsförderung aussehen kann. 

Auch die Stadt Heide setzt mit dem Masterplan Mobilität und dem neuen Radverkehrskonzept auf 

eine nachhaltige und verträgliche Gestaltung ihres Verkehrssystems und möchte den Radverkehr 

künftig durch geeignete Maßnahmen kontinuierlich fºrdern. Dazu zªhlen Ăweicheñ MaÇnahmen wie 

Öffentlichkeitsarbeit, die Öffnung von Einbahnstraßen oder die Beschilderung von Sackgassen 

ebenso wie die Ertüchtigung und der Ausbau von Radverkehrsanlagen sowie die Bereitstellung 

hochwertiger Abstellanlagen.  
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Eine deutliche Steigerung des Radverkehrsanteils durch die im Radverkehrskonzept entwickelten 

baulichen, organisatorischen und strategischen Maßnahmen erscheint realistisch. Dabei stehen 

die Steigerung des Fahrradanteils bei der Verkehrsmittelwahl, eine hohe Verkehrssicherheit und ei-

ne allgemeine Erhöhung der Akzeptanz des Verkehrsmittels Fahrrad in der Bevölkerung im Vor-

dergrund.  

Das Radverkehrskonzept umfasst mehrere Module, die im Wesentlichen folgende inhaltliche As-

pekte abdecken: 

¶ Bestandsanalyse mit Benennung von Konflikten und Handlungsbedarfen, 

¶ Berechnung der THG-Bilanz und Abschätzung von Minderungspotenzialen, 

¶ Entwicklung eines Radverkehrsnetzes, 

¶ Konzeption für die Radführungen und die Radverkehrsanlagen, 

¶ Strategieentwicklung zur Kommunikation und Verstetigung der Radverkehrsförderung, 

¶ Erstellen eines Maßnahmenplans mit Kosten und Prioritäten, 

¶ Vorschläge für ein Monitoring. 

Die Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes ist eingebunden in ein umfangreiches Beteiligungsver-

fahren, das sich aus verschiedenen projektbegleitenden Gremien, Expertenrunden und einer Be-

teiligung der Bürgerinnen und Bürger zusammensetzt. Über Presse, Internet und weitere Medien 

erfolgt eine kontinuierliche Information über die Bearbeitung des Radverkehrskonzeptes. 

Aufgrund des erhöhten Planungs- und Umsetzungsbedarfes von Maßnahmen zur Radverkehrsför-

derung in Heide wird ein möglichst kurzfristiger Realisierungshorizont wichtiger Maßnahmen ange-

strebt (5-Jahres-Zeitraum). Positive Wirkungen sind somit nach Beschlussfassung bereits kurz- bis 

mittelfristig zu erwarten. Als Entscheidungshilfe für die kommunale Selbstverwaltung stellt das 

Radverkehrskonzept darüber hinaus dar, wie die Priorisierung von Haushaltsmitteln für die Rad-

verkehrsförderung in Heide auf mittel- bis langfristige Sicht zu behandeln ist. 

  



urbanus / PGV Dargel Hildebrandt 

Radverkehrskonzept für die Stadt Heide ï Endbericht 9 

1.2 Beteiligungsverfahren 

Strukturierung des Beteiligungsverfahrens 

Aufgrund der Komplexität der Aufgabenstellung bzw. des Themenbereiches Mobilität und Radver-

kehrsplanung wurde eine breite Beteiligung sowohl maßgebender Akteure und Entscheidungs-

träger als auch von Interessenverbänden und der Öffentlichkeit als ein zentraler Baustein in das 

Radverkehrskonzept aufgenommen. Damit wurde konsequent auf den Beteiligungsprozess des 

Masterplans Mobilität mit der AG Mobilität und dem seit mehreren Jahren bestehenden Fahrrad-

forum aufgebaut. 

Da die Spielräume einer direkten Einflussnahme auf die Mobilität und das Verkehrsverhalten durch 

die Stadt Heide begrenzt sind, ist es umso wichtiger, gegenüber den Bürger*innen, Unternehmen 

und Stakeholdern als Impulsgeber, Motivator und Aktivator aufzutreten. Eine gezielte und umfas-

sende Öffentlichkeitsarbeit kann dafür sorgen, Eigeninitiative und Kooperationen zu fördern und 

die Akzeptanz von umgesetzten Maßnahmen zu verbessern. Emotionale Bindungen und subjekti-

ve Einschätzungen spielen bei einer nachhaltigen, Klimaschutz-orientierten Mobilität eine große 

Rolle. Die Bevölkerung und weitere potenzielle Partner und Akteure sind daher mit ihren Wün-

schen, Erwartungen und Vorbehalten fr¿hzeitig Ămitzunehmenñ. Information, Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit sind dabei die wichtigsten Stellschrauben, Unterstützung und Engagement 

sukzessive aufzubauen und zu etablieren. Eine konsensorientierte Erarbeitung des Planwerkes 

trägt wesentlich zur Akzeptanz der Ergebnisse und ihrer späteren Umsetzung bei. Nur so können 

Verhaltensänderungen erreicht werden und eine neue ĂMobilitªtskulturñ entstehen. 

Für das Radverkehrskonzept Heide wurde ein umfangreiches Beteiligungsverfahren entwickelt, 

das sich aus mehreren festen Gremien sowie themen- und zielgruppenorientierten Veranstaltun-

gen zusammensetzt (vgl. Bild 1). Neben den eingebundenen Gremien der kommunalen Selbst-

verwaltung wurden zur Begleitung des Radverkehrskonzeptes ein Arbeitskreis mit städtischen Ent-

scheidungsträgern und das Fahrradforum mit Verwaltung, Politik, Interessenvertretungen und inte-

ressierten Bürger*innen installiert. Die inhaltliche Vorbereitung und eine differenzierte Abstimmung 

wurden laufend im Projektteam aus Stadtverwaltung und den Gutachterbüros durchgeführt. 

Für die Einbindung der Öffentlichkeit sowie von Interessenverbänden und Initiativen wurden ver-

schiedene Verfahren und Veranstaltungen konzipiert. Eine wichtige Säule bildet dabei die Einbe-

ziehung der breiten Öffentlichkeit in einem großen Bürgerforum. Ergänzende Expertenrunden und 

eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen von Jugendwerkstätten komplettieren 

das Beteiligungsverfahren zum Radverkehrskonzept. 

Um möglichst große Teile der Bevölkerung zu erreichen und einen permanenten Informationsfluss 

sicherzustellen, wird auf der Internetseite der Stadt Heide über Inhalte und Termine zum Radver-

kehrskonzept informiert sowie Unterlagen bereitgestellt. Zusätzlich erfolgt eine kontinuierliche 

Pressearbeit mit Schwerpunkt auf die Veranstaltungen und inhaltliche Meilensteine. 

Die Ergebnisse der einzelnen Termine und Veranstaltungen wurden in Form von Protokollen oder 

Ergebnis-Dokumentationen separat dargestellt 
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Bild 1:  Strukturierung des Beteiligungsverfahrens 
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Übersicht der absolvierten Termine / Veranstaltungen  

Nachfolgend sind die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens bis zur Beschlussvorlage absolvier-

ten Termine dargestellt und den Meilensteinen des Masterplans Mobilität zugeordnet: 

Bestandsanalyse und Zielsetzungen: 

¶ 27.08.2018 Auftakttermin im Arbeitskreis 

¶ 24.09.2018 Gemeinsame Befahrung des Heider Radverkehrssystems 

¶ 24.09.2018  Fahrradforum 

¶ 22.10.2018  Arbeitskreis und Bauausschuss 

¶ 06.12.2018 Arbeitskreis 

¶ 06.12.2018 Expertengespräch mit der Fachhochschule 

¶ 13.02.2018 Arbeitskreis 

¶ 18.02.2019 Fahrradforum 

Konzeption und Maßnahmen: 

¶ 06.02.2019 LBV-SH wegen B5 und B203 

¶ 14.03.2019 Bauausschuss 

¶ 20.03.2019 Bürgerforum mit Gastvortrag von Prof. Monheim 

¶ 03.04.2019 Jugendwerkstatt 

¶ 08.04.2019 Arbeitskreis / Stadtverwaltung 

¶ 10.05.2019 LBV-SH wegen B5 und B203 

¶ 16.05.2019 Arbeitskreis 

¶ 05.06.2019 Arbeitskreis 

¶ 19.06.2019 Interfraktionelle Sitzung 

¶ 23.08.2019 Arbeitskreis 

¶ 19.09.2019 Arbeitskreis 
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Bürgerforum und Jugendwerkstatt 

Im März und April 2019 wurden mit reger Beteiligung ein Bürgerforum und eine Jugendwerkstatt 

durchgeführt. Beide Veranstaltungen haben das große Interesse der Bevölkerung an der Radver-

kehrsplanung für Heide gezeigt und wertvolle Beiträge und Anregungen geliefert. Besonders be-

merkenswert bei den Jugendlichen ist, wie fast täglich das Fahrrad nutzen, nicht nur auf dem 

Schulweg, sondern vor allem auch in der Freizeit. Die Bedeutung dieser Zielgruppe sollte zu einer 

systematischen Einbindung in künftige Beteiligungsprozesse führen. 

Mit den vielen Beiträgen wurden bereits vorhandene Eindrücke und Überlegungen des Gutachter-

teams vielfach bestätigt, zu vielen Problempunkten gab es auch zwischen den Teilnehmenden des 

Bürgerforum und der Jugendwerkstatt übereinstimmenden Einschätzungen. Es sind auch einige 

zusätzliche Aspekte bis hin zu konkreten Maßnahmenvorschlägen zur Sprache gekommen, die für 

die Bürger/innen eine besondere Rolle spielen und in das Radverkehrskonzept übernommen wur-

den. Es wurde von den Beteiligten Verständnis dafür geäußert, dass eine Umsetzung von Maß-

nahmen nur schrittweise erfolgen kann. Es werden aber kurzfristige Zeichen erwartet, dass es 

Heide ernst meint mit der Radverkehrsförderung. Mit der Ernennung eines engagierten Projektlei-

ters für das Radverkehrskonzept und dem Beitritt zur RAD.SH hat die Stadt erste Impulse gesetzt, 

die auch in der Bevölkerung positiv aufgenommen werden. Es wurde von den Teilnehmenden der 

Wunsch geäußert, die öffentliche Beteiligung zum Radverkehrskonzept und anderen Mobilitäts-

themen fortzusetzen und weitere Bürgerforen zu veranstalten. 

 

Bild 2:  Impressionen von der Jugendwerkstatt und dem Bürgerforum 
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1.3 Gründe für die Förderung des Radverkehrs 

Die verstärkte Nutzung des Radverkehrs bietet neben Aspekten eines umweltschonenden städti-

schen Verkehrs auch soziale, wirtschaftliche und gesundheitsbezogene Vorteile. Mit einer konse-

quenten systematischen Radverkehrsförderung können diese positiven Effekte insbesondere dann 

greifen, wenn es gelingt, im Stadtverkehr vermeidbare Pkw-Fahrten durch Radfahrten oder inter-

modale Fahrten im ĂUmweltverbundñ zu ersetzen. Die Vorteile einer Fahrradfºrderung werden im 

Nationalen Radverkehrsplan der Bundesregierung eingehend dargelegt (www.nrvp.de).  

Das Fahrrad eröffnet allen Bevölkerungsgruppen fast jeden Alters  
eine eigenständige Mobilität 

¶ Fast jeder kann das Fahrrad als preisgünstiges, individuell und zeitlich flexibles Verkehrsmittel 

nutzen.  

¶ In einer fahrradfreundlichen Verkehrsumwelt können sich auch Kinder, Jugendliche und ältere 

Menschen auf dem Fahrrad leichter und sicherer bewegen. Sie sind in geringerem Maß darauf 

angewiesen, sich durch Verwandte oder Bekannte mit dem Auto fahren zu lassen. 

Das Fahrrad bietet die kosteneffizienteste Form der Mobilität in Städten und  
sichert die Funktionsfähigkeit des notwendigen Wirtschaftsverkehrs 

¶ Die Stadt Heide als ĂStadt der kurzen Wegeñ kann durch Radverkehrsfºrderung die Mobilitªts-

anforderungen vor allem im Kurzstreckenbereich kostengünstig erfüllen. Die Investitionskosten 

für Radverkehrsanlagen bzw. zur Herrichtung durchgängiger Radrouten und deren Pflege sind 

im Vergleich zu den Wegekosten der motorisierten Verkehrsarten in Bezug auf die Fahrleis-

tung ausgesprochen günstig. Maßnahmen zur Erhöhung der Fahrradnutzung sind außerdem 

häufig relativ schnell realisierbar. 

¶ Eine Verlagerung des Anteils von Pkw-Kurzstreckenfahrten auf den Radverkehr entlastet nicht 

nur die Straßen, sondern auch den in zentralen Bereichen wertvollen Parkraum.  

Das Fahrrad ist das ideale städtische Verkehrsmittel 

¶ Der Radverkehr benötigt zum Fahren und Parken im Vergleich zum Autoverkehr nur wenig 

Platz. Beispielsweise können auf der Fläche eines Pkw-Stellplatzes 8 bis 10 Räder abgestellt 

werden. 

¶ Radfahrende tragen zur Belebung des Stadtbildes und zur Steigerung der sozialen Kontrolle 

bei, denn sie sind f¿r andere Ăsichtbareñ Verkehrsteilnehmer. 

¶ Radfahren spart dem Nutzer Zeit und Geld. Es ist individuell und zeitlich flexibel. Im innerstäd-

tischen Verkehr bis etwa 5 km ist das Fahrrad dem Auto von Haus zu Haus zeitmäßig oft über-

legen. 

¶ Das Fahrrad ist ein Verkehrsmittel für alle Jahreszeiten und auch für unterschiedliche Witte-

rungsbedingungen. Selbst im Winter nimmt der Alltagsradverkehr ï entgegen verbreiteten Ein-

schätzungen ï nur geringfügig gegenüber durchschnittlichen Sommermonaten ab.  

 

  

http://www.nrvp.de/
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Das Fahrrad ist ein Wirtschaftsfaktor 

¶ Das Fahrrad ist ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor, der zur Stabilisierung und För-

derung lokaler und regionaler Wirtschaftsstrukturen beiträgt. Dieses Potenzial ist bei weitem 

noch nicht ausgeschöpft. 

¶ Der Fahrradtourismus gewinnt weiter an Bedeutung und hat sich in vielen Regionen so auch in 

der Holsteinischen Schweiz als wichtiger Faktor der Tourismuswirtschaft etabliert. Fahrradtou-

risten werden zunehmend umworben und bilden ein wichtiges auch finanzielles Standbein im 

landesweiten Tourismus.  

¶ Die europäische Fahrrad-Industrie beschäftigt gemeinsam mit dem Handel mehr als 30.000 

Mitarbeiter. Im Jahr 2017 wurden in Deutschland über 2 Mio. Fahrräder produziert. Mittelfristig 

könnte die Zunahme von Elektrofahrrädern einen weiteren Nachfrageschub auslösen. Immer 

mehr Fahrräder werden beim Fachhandel nachgefragt. Beratung und guter Service werden 

honoriert. 

¶ Radler stärken den innerstädtischen Einzelhandel. In dem Projekt ĂEinkaufen mit dem Fahrradñ 

in Kiel wurde aufgezeigt, dass die Rad fahrende Kundschaft eher vor Ort einkauft und damit 

die gewachsenen Einzelhandels-Standorte stärkt. Die Rad-Einkäufer entscheiden sich in der 

Regel bewusst für das Einkaufen mit dem Fahrrad, kommen häufiger in die Geschäfte.  

¶ Bike & Ride-Plätze erweitern den Einzugsbereich von Haltestellen von Bussen und Bahnen im 

Vergleich zu einem fußläufigen Einzugsbereich und stärken damit die Systemeffizienz. Im Ver-

gleich zum Park & Ride für Pkw-Nutzer liegen zudem die Investitionskosten für die Fahrradab-

stellbereiche deutlich niedriger. 

Regelmäßiges Radfahren ist gesund 

¶ Regelmäßiges Radfahren beugt Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems vor und trägt zur 

Vermeidung von Übergewicht sowie zur Stärkung des Immunsystems bei. Schon eine halbe 

Stunde täglichen Radfahrens, sei es auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkauf oder in der Freizeit, 

kann den Blutdruck senken und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verringern. Rad-

fahren verbessert die funktionelle Leistungsfähigkeit des Organismus und schont die Gelenke. 

¶ Kinder, die das Fahrrad regelmäßig zum Spiel und zur Fortbewegung nutzen, entwickeln bes-

ser als häufig mit dem Pkw transportierte Kinder Motorik, Konzentrationsvermögen sowie den 

Gleichgewichts- und Orientierungssinn. 

¶ Eine verbesserte Gesundheit und ein höheres subjektives Wohlbefinden kommen auch den 

Arbeitgebern zugute. In Betrieben, die die Fahrradnutzung auf dem Arbeitsweg unterstützen, 

sank die Zahl der Krankheitstage der Mitarbeiter, die statt mit dem Kfz mit dem Rad zur Arbeit 

kamen, um die Hälfte. Dementsprechend reduzierten sich auch die Krankheitskosten der Ver-

waltungen, Betriebe und Krankenkassen. 
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Radfahren leistet deutliche Beiträge zum Klima- und Umweltschutz 

¶ Radfahren ist leise, verbraucht keine fossile Energie und belastet Stadt und Umwelt nicht mit 

Schadstoffen. Es ist neben dem zu Fuß gehen die stadtverträglichste Fortbewegungsart. Damit 

trägt es zur Verbesserung der Lebensqualität sowie zur Erreichung der Reduktionsziele bei 

Schadstoffen bei. Im Nationalen Radverkehrsplan werden an Hand von Modellrechnungen die 

erheblichen Beiträge einer verstärkten Fahrradnutzung zur Minderung der Kfz-bedingten 

Schadstoffemissionen aufgezeigt. 

¶ Würden beispielsweise die Hälfte aller Pkw-Fahrten unter fünf Kilometer mit dem Fahrrad zu-

rückgelegt werden, würde dies eine bundesweite Ersparnis von jährlich 4,5 Mio. Tonnen CO2 

bedeuten. Dieser Wert entspricht etwa dem jährlichen CO2-Ausstoß aller Privathaushalte in 

Berlin1. 

  

                                                                 

1  Pressemitteilung der AGFS-NRW vom März 2007 
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2. Rahmenbedingungen der Radverkehrsplanung 

2.1 Erkenntnisstand zur Führung des Radverkehrs 

2.1.1 Einführung 

Der aktuelle Kenntnisstand zur Führung des Radverkehrs wird in den gängigen Entwurfsregelwer-

ken, vor allem in den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010) der FGSV, den Richtli-

nien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 2006) sowie in den verkehrsrechtlichen Vorschriften 

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO 2013) und Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenver-

kehrs-Ordnung (VwV-StVO, Fassung 2018) dokumentiert. 

Zur Anwendung der Radwegebenutzungspflicht bildet das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes 

von 2010 (BVerwG 2010) einen wichtigen Meilenstein. Aktuelle Forschungsergebnisse erweitern 

darüber hinaus den Kenntnisstand und sichern Einsatzmöglichkeiten und Grenzen einer breiten 

Palette von Führungsformen des Radverkehrs ab.2 

Die wichtigsten Grundsätze der ERA 2010 sind: 

¶ Radverkehrsnetze sind Grundlage für Planung und Entwurf von Radverkehrsanlagen. 

¶ In Hauptverkehrsstraßen sind grundsätzlich Maßnahmen zur Sicherung der Radfahrer erfor-

derlich, oftmals auf der Fahrbahn, wenn die Voraussetzungen gemäß StVO erfüllt sind. Kein 

Ausklammern von Problembereichen! 

¶ In Erschließungsstraßen ist der Mischverkehr auf der Fahrbahn die Regel. 

¶ Besser keine als eine nicht den Anforderungen genügende Radverkehrsanlage. 

¶ Keine Kombination von Mindestelementen, d.h. ausreichende Breiten der Radverkehrsanlage 

inkl. der erforderlichen Sicherheitsräume. 

¶ Radverkehrsanlagen müssen den Ansprüchen an Sicherheit und Attraktivität genügen. Eine 

ausreichende Sicherheit ist nur zu erreichen, wenn die vorgesehene Radverkehrsführung auch 

gut akzeptiert wird.  

¶ Für Radverkehrsanlagen an Knotenpunkten gelten die Grundanforderungen Erkennbarkeit, 

Übersichtlichkeit, Begreifbarkeit und Befahrbarkeit. 

  

                                                                 

2 Umfangreiche Informationen zum Stand der Forschung und Praxis u. a. unter: https://nationaler-radverkehrsplan.de/  

https://nationaler-radverkehrsplan.de/
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Radwegebenutzungspflicht 

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.11.2010 gilt als Klarstellung zur Radwe-

gebenutzungspflicht der Leitsatz: ĂEine Radwegebenutzungspflicht darf nur angeordnet werden, 

wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allge-

meine Risiko einer Rechtsgutbeeinträchtigung erheblich übersteigt (§45 Abs. 9 Satz 2 der Stra-

ßenverkehrs-Ordnung).ñ 

Im Folgenden wird der aktuelle Kenntnisstand zur Radverkehrsführung, wie er sich aus der StVO, 

der VwV-StVO sowie den aktuellen Regelwerken (insbesondere RASt 2006 und ERA 2010) ergibt, 

dargestellt. Die Aussagen bilden eine inhaltliche Grundlage für die Herleitung von Maßnahmenvor-

schlägen im Radverkehrskonzept Heide.  

2.1.2 Führung des Radverkehrs auf Hauptverkehrsstraßen 

Führungsform Regelbreite  Mindestbreite 

Radweg (mit und ohne 
Benutzungspflicht) 

2,00 (1,60*) m Für Benutzungspflicht erforderliche lichte 
Breite: 1,50 m (VwV-StVO) 

Zweirichtungsradweg Beidseitig: 
2,50 (2,00*) m 

Einseitig: 

3,00 (2,50) m 

Für Benutzungspflicht erforderliche lichte 
Breite: 2,00 m (VwV-StVO) 

Radfahrstreifen 1,85 m 
(inkl. Breitstrich) 

Lichte Breite inkl. Breitstrich: 1,50 m 
(VwV-StVO) 

Schutzstreifen 1,50 m  
(inkl. Markierung) 

1,50 m zzgl. 0,75 m Sicherheitstrennstrei-
fen neben mind. 2,00 m breiten Parkstän-

den (RASt)3 

Gem. Geh- u. Radweg 
(innerorts) 

2,50 - > 4,00 m** Lichte Breite: 2,50 m (VwV-StVO) 

Gem. Geh- u. Radweg 
(außerorts) 

2,50 m Lichte Breite: 2,00 m (VwV-StVO) 

Breitenangaben zzgl. Sicherheitstrennstreifen von in der Regel 0,75 m bzw. mind. 0,50 m 
bei Verzicht auf Einbauten im Sicherheitstrennstreifen; 1,75 m außerorts 

* bei geringer Radverkehrsbelastung 
** in Abhängigkeit von der Gesamtbelastung Fußgänger und Radfahrer/Stunde 

Tabelle 1:  Breitenmaße für straßenbegleitende Radverkehrsanlagen nach Regelwerken 

  

                                                                 

3 Da die Fahrzeugbreiten ständig zunehmen, werden als Parkstreifenbreite regelmäßig 2,1 bis 2,3 m empfohlen [z. B. 
PLAST Hamburg]. 
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Vielfältige Nutzungsüberlagerungen und eingeschränkte Flächenverfügbarkeit zwingen auf Haupt-

verkehrsstraßen zu Kompromissen bei der Gestaltung des Straßenraumes und damit auch der 

Radverkehrsführung. Generell ist die Anlage von separaten Radverkehrsanlagen auf stärker belas-

teten Hauptverkehrsstraßen wünschenswert. Die schematische Anwendung des Trennungsprin-

zips ist aber wegen der zu beachtenden Randbedingungen oft nicht realisierbar oder nicht ange-

messen.  

In Tabelle 1 werden die angestrebten Regelbreiten für straßenbegleitende Radverkehrsanlagen 

nach RASt 2006 und ERA 2010 aufgeführt, wobei im Verlauf wichtiger Hauptrouten, bei höheren 

Radverkehrsbelastungen, besonderen Belastungsspitzen oder intensiver Seitenraumnutzung auch 

größere Breiten erforderlich werden können. 

Die Mindestwerte ergeben sich ï soweit nicht anders erwähnt ï aus der gültigen VwV-StVO. Rad-

verkehrsanlagen sollen grundsätzlich in Regelbreite nach ERA 2010 ausgeführt werden; insbe-

sondere bei Neubaumaßnahmen ist deren Einhaltung Fördervoraussetzung. Deren Einhaltung ist 

bei Neuanlagen und Umgestaltungen zudem wegen der Zunahme von Pedelecs von Bedeutung. 

Das Geschwindigkeitsniveau auf Radwegen wird dadurch höher und es kommt häufiger zu Über-

holungen mit u. U. deutlichen Geschwindigkeitsdifferenzen. 

Abgeleitet aus den bisher aufgeführten Vorgaben lassen sich folgende Empfehlungen und Rege-

lungen zur Führung auf Hauptverkehrsstraßen zusammenfassen: 

Bauliche Radwege 

Sofern bauliche Radwege in anforderungsgerechter Qualität in den Straßenquerschnitt eingebun-

den werden können und eine sichere und akzeptable Führung an den Knotenpunkten erzielbar ist, 

haben sie sich sowohl unter dem Aspekt der objektiven als auch der subjektiven Sicherheit be-

währt. Dafür sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen, insbesondere  

¶ gute Sichtbeziehungen und deutliche Kennzeichnung des Radweges an allen Konfliktstellen 

mit dem Kfz-Verkehr (Grundstückszufahrten, Knotenpunkte),  

¶ ein Sicherheitstrennstreifen als Abtrennung zum ruhenden bzw. zum fließenden Kfz-Verkehr 

und  

¶ eine Regelbreite (oder größer) von Radweg und Gehweg, die für beide Verkehrsteilnehmer ein 

gefahrloses und behinderungsfreies Vorwärtskommen ermöglicht.  

Zwischen Rad- und Gehweg soll gemäß RASt 2006 und ERA 2010, Kap. 11.1.5 im Regelfall ein 

taktil erfassbarer Streifen mit Helligkeitsunterschied von mindestens 0,30 m Breite angelegt wer-

den, der der Gehwegbreite zuzurechnen ist, um der Barrierefreiheit gerecht zu werden (vgl. Bild 3). 

Besondere Sorgfalt im Streckenverlauf ist bei baulichen Radwegen an Haltestellen des ÖPNV, 

Engstellen und Radwegenden erforderlich. Hierzu gibt die ERA 2010 ebenfalls Hinweise. 
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Bild 3:  Vom Gehweg taktil wahrnehmbar, baulich getrennter Radweg (Leipzig) 

Bauliche Radwege mit Benutzungspflicht werden mit den Zeichen 237 oder 241 StVO gekenn-

zeichnet. Ihr Einsatz setzt neben dem ausreichenden Standard gemäß VwV-StVO voraus, dass 

eine Benutzungspflicht des Radweges aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Verkehrsab-

laufes zwingend geboten ist (vgl. BVerwGer 2010, siehe oben). Nach der gültigen Neufassung 

2018 der VwV-StVO wird für benutzungspflichtige Radwege darüber hinaus explizit gefordert, dass 

auch ausreichende Flächen für den Fußverkehr zur Verfügung stehen müssen. Diese müssen sich 

demnach bei höherem Fußverkehrsaufkommen z. B. in Einzugsbereichen von Schulen oder in 

Geschäftsbereichen am tatsächlichen Bedarf orientieren. 

 
Bild 4:  Benutzungspflichtiger baulicher Radweg (Hannover) 
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Bauliche Radwege ohne Benutzungspflicht können als nicht mit Verkehrszeichen beschilderte 

Radwege Bestand haben, insbesondere nach Aufhebung der Benutzungspflicht und Entfernen der 

zugehörigen Verkehrszeichen. Radfahrer können sie benutzen, sie dürfen dort aber auch auf der 

Fahrbahn fahren. Ihr Einsatz kommt besonders in Frage 

¶ in Straßen mit vorhandenem baulichem Radweg, für die eine Benutzungspflicht nicht erforder-

lich ist, 

¶ in Straßen, an denen ein benutzungspflichtiger Radweg erforderlich wäre, der vorhandene 

Radweg wegen einer Unterschreitung der Anforderungen aber nicht als benutzungspflichtig 

ausgewiesen werden kann und 

¶ in Einzelfällen auch bei Neu- oder Umbauten, für die zwar keine Benutzungspflicht erforderlich 

ist, den Radfahrern aber z. B. wegen einer wichtigen Schulwegbeziehung ein Angebot ge-

schaffen werden soll, außerhalb der Flächen für den Kraftfahrzeugverkehr fahren zu können. 

 
Bild 5:  Nicht benutzungspflichtiger baulicher Radweg (Hannover) 

Nicht benutzungspflichtige Radwege müssen baulich angelegt und für die Verkehrsteilnehmer 

durch ihren Belag erkennbar sein. Bei Radwegen, die sich von begleitenden Gehwegen kaum un-

terscheiden, empfiehlt sich eine Verdeutlichung mit Fahrradpiktogrammen. 

Auch nicht benutzungspflichtige Radwege unterliegen der Verkehrssicherungspflicht. Sie dürfen 

von anderen Verkehrsteilnehmern oder für Sondernutzungen nicht benutzt werden. Auch auf die-

sen Radwegen ist Parken verboten. Der Vorrang des Radverkehrs gegenüber ein- oder abbiegen-

den Fahrzeugen ist durch Furtmarkierungen und ggf. deren Einfärbung zu verdeutlichen. 
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Generell ist ï höchstrichterlicher Rechtsprechung zu Folge4 ï die Anordnung der Radwegebenut-

zungspflicht an einem zwingenden Erfordernis aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Ver-

kehrsablaufs auszurichten. In Frage kommt sie deshalb allenfalls auf Vorfahrtstraßen mit stärke-

rem Kfz-Verkehr. Der nicht benutzungspflichtige Radweg wird hier an Bedeutung gewinnen und 

kann unter Umständen auch dauerhaft als Planungsinstrument zur Radverkehrsführung eingesetzt 

werden. Dabei sollte der Standard dieser Radverkehrsanlagen sich je nach Netzbedeutung für den 

Radverkehr weiterhin nach den Anforderungen der Regelwerke richten. Der Mindeststandard 

ergibt sich aus der Verkehrssicherungspflicht. 

Für Radwege ohne Benutzungspflicht gilt deshalb, dass sie bei eventuell notwendigen Ausbauten 

und Sanierungen bzgl. der Dringlichkeit nicht als ĂRadwege 2. Klasseñ angesehen werden d¿rfen. 

Dementsprechend wird in den ERA 2010 bzgl. des anzustrebenden Standards nicht zwischen be-

nutzungspflichtigen und nicht benutzungspflichtigen Radwegen unterschieden. 

Zweirichtungsradwege sind innerorts wegen der besonderen Gefahren des Linksfahrens nur in 

Ausnahmefªllen vorzusehen. Radwege d¿rfen in Ălinkerñ Richtung nur benutzt werden, wenn diese 

mit einem entsprechenden Verkehrszeichen gekennzeichnet sind. Gemäß aktueller StVO-Novelle 

kann diese Kennzeichnung durch ein Zeichen 237, 240 oder 241 oder durch ein Zusatzzeichen 

ĂRadverkehr freiñ erfolgen. Für Zweirichtungsradwege gelten spezielle Anforderungen bzgl. der 

Breite. 

 
Bild 6:  Sicherheitserhöhende Kennzeichnung einer Radwegfurt mit Zweirichtungsbetrieb 

Eine besondere Kennzeichnung an Knotenpunkten, die den Kfz-Verkehr auf Radfahrer aus beiden 

Richtungen hinweist, ist aus Sicherheitsgründen unbedingt erforderlich. Dazu bieten sich neben 

der verkehrsrechtlichen Beschilderung auch entsprechende Einfärbungen und Markierungen auf 

den Radverkehrsfurten an. Am Anfang und Ende eines Zweirichtungsradweges ist eine sichere 

Überquerungsmöglichkeit zu schaffen. 

                                                                 

4 Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.11.2010 
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Bild 7:  Zweirichtungsradweg (Hannover) 

 

Radfahrstreifen 

Radfahrstreifen sind auf der Fahrbahn durch Breitstrich (0,25 m) markierte Sonderwege des Rad-

verkehrs mit Benutzungspflicht für Radfahrer. Die Bestimmungen der VwV-StVO enthalten für 

Radfahrstreifen keine zahlenmäßig fixierten Belastungsgrenzen. Bei hohen Kfz-Verkehrsstärken 

sollen die Radfahrstreifen breiter ausgebildet werden als das Regelmaß oder es ist ein zusätzlicher 

Sicherheitsraum zum fließenden Kfz-Verkehr erforderlich. Ein Mindestmaß der Breite liegt bei 

1,50 m. 

 
Bild 8:  Radfahrstreifen mit markiertem Sicherheitstrennstreifen (Singen) 

  


































































































































































































































































































































